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Gerichtsverfassungsgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9. Mai 1975 (Bundesgesetzblatt I Seite 1077) in der  
zurzeit gültigen Fassung

§ 31 
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es 
kann nur von Deutschen versehen werden.

§ 32 
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

1. Personen, die infolge Richterspruchs 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht besitzen oder wegen einer vorsätz-
lichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungs-
verfahren wegen einer Tat schwebt, die den 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffent- 
licher Ämter zur Folge haben kann.

§ 33 
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht  
berufen werden: 

1. Personen, die bei Beginn der Amts- 
periode das fünfundzwanzigste Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben würden;

2. Personen, die das siebzigste Lebens-
jahr vollendet haben oder es bis zum Beginn 
der Amtsperiode vollenden würden;

3. Personen, die zurzeit der Aufstellung 
der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde 
wohnen;

4. Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen für das Amt nicht geeignet sind;

5. Personen, die mangels ausreichender 
Beherrschung der deutschen Sprache für 
das Amt nicht geeignet sind;

6. Personen, die in Vermögensverfall  
geraten sind.

§ 34 
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen fer-
ner nicht berufen werden: 

1. der Bundespräsident;

2. die Mitglieder der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung;

3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den 
Warte- oder Ruhestand versetzt werden  
können;

4. Richter und Beamte der Staatsanwalt-
schaft, Notare und Rechtsanwälte;

5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Po-
lizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Straf-
vollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- 
und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher 
religiösen Vereinigungen, die satzungs- 
gemäß zum gemeinsamen Leben verpflich-
tet sind.

(2) Die Landesgesetze können außer den 
vorbezeichneten Beamten höhere Verwal-
tungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt 
eines Schöffen nicht berufen werden sollen.

§ 35 
Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen 
ablehnen: 

1. Mitglieder des Bundestages, des Bun-
desrates, des Europäischen Parlaments,  
eines Landtages oder einer zweiten Kam-
mer;

2. Personen, die 

a) in zwei aufeinanderfolgenden Amts- 
perioden als ehrenamtlicher Richter in der 
Strafrechtspflege tätig gewesen sind, so-
fern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt 
der Aufstellung der Vorschlagsliste noch  
andauert,

b) in der vorhergehenden Amtsperiode die 
Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters 
in der Strafrechtspflege an mindestens vier-
zig Tagen erfüllt haben  oder

c) bereits als  ehrenamtliche Richter tätig 
sind;

3. Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, 
Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger 
und Hebammen;

4. Apothekenleiter, die keinen weiteren 
Apotheker beschäftigen;

5. Personen, die glaubhaft machen, dass 
ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge 
für ihre Familie die Ausübung des Amtes in 
besonderem Maße erschwert;
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6. Personen, die das fünfundsechzigs-
te Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
zum Ende der Amtsperiode vollendet haben  
würden;

7. Personen, die glaubhaft machen, dass 
die Ausübung des Amtes für sie oder einen 
Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher 
Beeinträchtigung einer ausreichenden wirt-
schaftlichen Lebensgrundlage eine beson-
dere Härte bedeutet.

§ 36 
(1) Die Gemeinde stellt in jedem fünf-
ten Jahr eine Vorschlagsliste für Schöf-
fen auf. Für die Aufnahme in die Liste ist 
die Zustimmung von zwei Dritteln der an- 
wesenden Mitglieder der Gemeinde- 
vertretung, mindestens jedoch der Hälfte 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge-
meindevertretung erforderlich. Die jeweili-
gen Regelungen zur Beschlussfassung der  
Gemeindevertretung bleiben unberührt.

(2) Die Vorschlagsliste soll alle Grup-
pen der Bevölkerung nach Geschlecht, 
Alter, Beruf und sozialer Stellung ange-
messen berücksichtigen. Sie muss Familien-
name, Vornamen, gegebenenfalls einen vom  
Familiennamen abweichenden Geburts- 
namen, Geburtsjahr, Wohnort einschließlich 
Postleitzahl sowie Beruf der vorgeschlage-
nen Person enthalten; bei häufig vorkom-
menden Namen ist auch der Stadt- oder 
Ortsteil des Wohnortes aufzunehmen.

(3) Die Vorschlagsliste ist in der Gemein-
de eine Woche lang zu jedermanns Einsicht 
aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist 
vorher öffentlich bekanntzumachen.

(4) In die Vorschlagslisten des Bezirks 
des Amtsgerichts sind mindestens dop-
pelt so viele Personen aufzunehmen, wie 
als erforderliche Zahl von Haupt- und Er-
satzschöffen nach § 43 bestimmt sind. Die 
Verteilung auf die Gemeinden des Bezirks 
erfolgt durch den Präsidenten des Land-
gerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) 
in Anlehnung an die Einwohnerzahl der  
Gemeinden.

§ 37 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen ei-
ner Woche, gerechnet vom Ende der Auf-
legungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit 

der Begründung Einspruch erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen auf- 
genommen sind, die nach § 32 nicht auf-
genommen werden durften oder nach den  
§§ 33, 34 nicht aufgenommen werden  
sollten.

§ 38 
(1) Der Gemeindevorsteher sendet die Vor-
schlagsliste nebst den Einsprüchen an den  
Richter beim Amtsgericht des Bezirks.

(2) Wird nach Absendung der Vorschlags-
liste ihre Berichtigung erforderlich, so hat der  
Gemeindevorsteher hiervon dem Richter 
beim Amtsgericht Anzeige zu machen.

§ 39 
Der Richter beim Amtsgericht stellt die Vor-
schlagslisten der Gemeinden zur Liste des 
Bezirks zusammen und bereitet den Be-
schluss über die Einsprüche vor. Er hat die 
Beachtung der Vorschriften des § 36 Ab- 
satz 3 zu prüfen und die Abstellung etwaiger 
Mängel zu veranlassen.

§ 40 

(1) Bei dem Amtsgericht tritt jedes fünfte 
Jahr ein Ausschuss zusammen.

(2) Der Ausschuss besteht aus dem 
Richter beim Amtsgericht als Vorsitzen-
den und einem von der Landesregierung 
zu bestimmenden Verwaltungsbeamten 
sowie sieben Vertrauenspersonen als Bei-
sitzern. Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Zuständigkeit für die Bestimmung des Ver-
waltungsbeamten abweichend von Satz 1 zu  
regeln. Sie können diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf oberste Lan-
desbehörden übertragen.

(3) Die Vertrauenspersonen werden aus 
den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks 
von der Vertretung des ihm entsprechen-
den unteren Verwaltungsbezirks mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder, mindestens jedoch mit der Hälf-
te der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt. 
Die jeweiligen Regelungen zur Beschluss-
fassung dieser Vertretung bleiben unberührt. 
Umfasst der Amtsgerichtsbezirk mehrere 
Verwaltungsbezirke oder Teile mehrerer Ver-
waltungsbezirke, so bestimmt die zustän-
dige oberste Landesbehörde die Zahl der  
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Vertrauenspersonen, die von den Vertretun-
gen dieser Verwaltungsbezirke zu wählen 
sind.

(4) Der Ausschuss ist beschlussfähig, 
wenn wenigstens der Vorsitzende, der Ver-
waltungsbeamte und drei Vertrauensperso-
nen anwesend sind.

§ 41 
Der Ausschuss entscheidet mit einfacher 
Mehrheit über die gegen die Vorschlagsliste  
erhobenen Einsprüche. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den. Die Entscheidungen sind zu Protokoll 
zu vermerken. Sie sind nicht anfechtbar.

§ 42 
(1) Aus der berichtigten Vorschlagsliste 
wählt der Ausschuss mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen für die nächsten 
fünf Geschäftsjahre: 

1. die erforderliche Zahl von Schöffen;

2. die erforderliche Zahl der Personen, die 
an die Stelle wegfallender Schöffen treten 
oder in den Fällen der §§ 46, 47 als Schöffen 
benötigt werden (Ersatzschöffen). Zu wählen 
sind Personen, die am Sitz des Amtsgerichts 
oder in dessen nächster Umgebung wohnen.

(2) Bei der Wahl soll darauf geachtet wer-
den, dass alle Gruppen der Bevölkerung nach  
Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stel-
lung angemessen berücksichtigt werden.

§ 43 
(1) Die für jedes Amtsgericht erforderliche 
Zahl von Haupt- und Ersatzschöffen wird 
durch den Präsidenten des Landgerichts 
(Präsidenten des Amtsgerichts) bestimmt.

(2) Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu 
bemessen, dass voraussichtlich jeder zu 
nicht mehr als zwölf ordentlichen Sitzungs- 
tagen im Jahr herangezogen wird.

§ 44 
Die Namen der gewählten Hauptschöffen 
und Ersatzschöffen werden bei jedem Amts-
gericht in gesonderte Verzeichnisse aufge-
nommen (Schöffenlisten).

§ 77 
(1) Für die Schöffen der Strafkammern gel-
ten entsprechend die Vorschriften über die 
Schöffen des Schöffengerichts mit folgender 
Maßgabe:

(2) Der Präsident des Landgerichts ver-
teilt die Zahl der erforderlichen Hauptschöf-
fen für die Strafkammern auf die zum Bezirk 
des Landgerichts gehörenden Amtsgerichts-
bezirke. Die Ersatzschöffen wählt der Aus-
schuss bei dem Amtsgericht, in dessen Be-
zirk das Landgericht seinen Sitz hat. Hat das 
Landgericht seinen Sitz außerhalb seines  
Bezirks, so bestimmt die Landesjustizverwal-
tung, welcher Ausschuss der zum Bezirk des 
Landgerichts gehörigen Amtsgerichte die Er-
satzschöffen wählt. Ist Sitz des Landgerichts 
eine Stadt, die Bezirke von zwei oder mehr 
zum Bezirk des Landgerichts gehörenden 
Amtsgerichten oder Teile davon umfasst, so 
gilt für die Wahl der Ersatzschöffen durch die 
bei diesen Amtsgerichten gebildeten Aus-
schüsse Satz 1 entsprechend; die Landes- 
justizverwaltung kann bestimmte Amts- 
gerichte davon ausnehmen. Die Namen der  
gewählten Hauptschöffen und der Ersatz-
schöffen werden von dem Richter beim 
Amtsgericht dem Präsidenten des Land- 
gerichts mitgeteilt. Der Präsident des Land-
gerichts stellt die Namen der Hauptschöf-
fen zur Schöffenliste des Landgerichts  
zusammen.

(3) An die Stelle des Richters beim Amts-
gericht tritt für die Auslosung der Reihen- 
folge, in der die Hauptschöffen an den ein-
zelnen ordentlichen Sitzungen teilnehmen, 
und der Reihenfolge, in der die Ersatz-
schöffen an die Stelle wegfallender Schöf-
fen treten, der Präsident des Landgerichts; 
§ 45 Abs. 4 Satz 3, 4 gilt entsprechend. Ist 
der Schöffe verstorben oder aus dem Land- 
gerichtsbezirk verzogen, ordnet der Vorsit-
zende der Strafkammer die Streichung von 
der Schöffenliste an; in anderen Fällen wird 
die Entscheidung darüber, ob ein Schöffe 
von der Schöffenliste zu streichen ist, sowie 
über die von einem Schöffen vorgebrachten 
Ablehnungsgründe von einer Strafkammer  
getroffen. Im Übrigen tritt an die Stelle des 
Richters beim Amtsgericht der Vorsitzende 
der Strafkammer.
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(4) Ein ehrenamtlicher Richter darf für 
dasselbe Geschäftsjahr nur entweder als 
Schöffe für das Schöffengericht oder als 
Schöffe für die Strafkammern bestimmt 
werden. Ist jemand für dasselbe Ge-
schäftsjahr in einem Bezirk zu mehreren 
dieser Ämter oder in mehreren Bezirken 
zu diesen Ämtern bestimmt worden, so 
hat der Einberufene das Amt zu überneh-
men, zu dem er zuerst einberufen wird.

(5) § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 fin-
det keine Anwendung.

Stasi-Unterlagen-Gesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
6. September 2021 (Bundesgesetzblatt I  
Seite 4129) in der zurzeit gültigen Fassung

§ 6 Begriffsbestimmungen
(4) Mitarbeiter des Staatssicherheits-
dienstes sind hauptamtliche und inoffizielle  
Mitarbeiter. 

1. Hauptamtliche Mitarbeiter sind Per-
sonen, die in einem offiziellen Arbeits- 
oder Dienstverhältnis des Staatssicher-
heitsdienstes gestanden haben und 
Offiziere des Staatssicherheitsdienstes 
im besonderen Einsatz.

2. Inoffizielle Mitarbeiter sind Perso-
nen, die sich zur Lieferung von Informa-
tionen an den Staatssicherheitsdienst  
bereiterklärt haben.

(5) Die Vorschriften über Mitarbeiter 
des Staatssicherheitsdienstes gelten ent-
sprechend für

1. Personen, die gegenüber Mitarbei-
tern des Staatssicherheitsdienstes hin-
sichtlich deren Tätigkeit für den Staats-
sicherheitsdienst rechtlich oder faktisch 
weisungsbefugt waren,

2. inoffizielle Mitarbeiter des Arbeits- 
gebietes 1 der Kriminalpolizei der Volks-
polizei. 

Deutsches Richtergesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. April 1972 (Bundesgesetzblatt I Seite 713) in 
der zurzeit gültigen Fassung

Sechster Abschnitt Ehrenamtliche Richter
§ 44 Bestellung und Abberufung des ehren-
amtlichen Richters

(1) Ehrenamtliche Richter dürfen bei  
einem Gericht nur auf Grund eines Geset-
zes und unter den gesetzlich bestimmten 
Voraussetzungen tätig werden.

(1a) In den Verfahren zur Wahl, Ernen-
nung oder Berufung ehrenamtlicher Rich-
ter sollen Frauen und Männer angemes-
sen berücksichtigt werden.

(2) Ein ehrenamtlicher Richter kann 
vor Ablauf seiner Amtszeit nur unter den 
gesetzlich bestimmten Voraussetzun-
gen und gegen seinen Willen nur durch  
Entscheidung eines Gerichts abberufen 
werden.

§ 44a Hindernisse für Berufungen als ehren-
amtliche Richter

(1) Zu dem Amt eines ehrenamtlichen 
Richters soll nicht berufen werden, wer 

1. gegen die Grundsätze der Mensch-
lichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit ver-
stoßen hat oder

2. wegen einer Tätigkeit als hauptamt-
licher oder inoffizieller Mitarbeiter des 
Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen 
Republik im Sinne des § 6 Absatz 4 
des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom  
20. Dezember 1991 (Bundesgesetzblatt I  
Seite 2272) oder als diesen Mitarbeitern 
nach § 6 Absatz 5 des Stasi-Unterla-
gen-Gesetzes gleichgestellte Person für 
das Amt eines ehrenamtlichen Richters 
nicht geeignet ist.

(2) Die für die Berufung zuständige Stel-
le kann zu diesem Zweck von dem Vor-
geschlagenen eine schriftliche Erklärung 
verlangen, dass bei ihm die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 nicht vorliegen.
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§ 44b Abberufung von ehrenamtlichen Richtern

(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist von sei-
nem Amt abzuberufen, wenn nachträglich in 
§ 44a Absatz 1 bezeichnete Umstände be-
kannt werden.

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Vor-
schriften, die im Übrigen für die Abberufung  
eines ehrenamtlichen Richters der jeweiligen 
Art gelten, soweit in den Absätzen 3 und 4 
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Wenn ein Antrag auf Abberufung gestellt 
oder ein Abberufungsverfahren von Amts  
wegen eingeleitet worden ist und der drin-
gende Verdacht besteht, dass die Vorausset-
zungen des § 44a Absatz 1 vorliegen, kann 
das für die Abberufung zuständige Gericht 
anordnen, dass der ehrenamtliche Richter 
bis zur Entscheidung über die Abberufung 
das Amt nicht ausüben darf. Die Anordnung 
ist unanfechtbar.

(4) Die Entscheidung über die Abbe-
rufung ist unanfechtbar. Der abberufene 
ehrenamtliche Richter kann binnen eines 
Jahres nach Wirksamwerden der Ent-
scheidung die Feststellung beantragen, 
dass die Voraussetzungen des § 44a Ab- 
satz 1 nicht vorgelegen haben. Über den An-
trag entscheidet das nächsthöhere Gericht 
durch unanfechtbaren Beschluss. Ist das  
nächsthöhere Gericht ein oberstes Bundes-
gericht oder ist die Entscheidung von einem 
obersten Bundesgericht getroffen worden, 
entscheidet ein anderer Spruchkörper des 
Gerichts, das die Entscheidung getroffen 
hat. Ergibt sich nach den Sätzen 3 und 4 
kein zuständiges Gericht, so entscheidet das 
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk die Ent-
scheidung getroffen worden ist.

§ 45 Unabhängigkeit und besondere Pflichten 
des ehrenamtlichen Richters

(1) Der ehrenamtliche Richter ist in glei-
chem Maße wie ein Berufsrichter unabhän-
gig. Er hat das Beratungsgeheimnis zu wah-
ren (§ 43).

(1a) Niemand darf in der Übernahme oder 
Ausübung des Amtes als ehrenamtlicher 
Richter beschränkt oder wegen der Über-
nahme oder Ausübung des Amtes benach-
teiligt werden. Ehrenamtliche Richter sind für 
die Zeit ihrer Amtstätigkeit von ihrem Arbeit-
geber von der Arbeitsleistung freizustellen. 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
wegen der Übernahme oder der Ausübung 
des Amtes ist unzulässig. Weitergehen-
de landesrechtliche Regelungen bleiben  
unberührt.

(2) Der ehrenamtliche Richter ist vor seiner 
ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung 
des Gerichts durch den Vorsitzenden zu ver-
eidigen. Die Vereidigung gilt für die Dauer 
des Amtes, bei erneuter Bestellung auch für 
die sich unmittelbar anschließende Amtszeit. 
Der Schwörende soll bei der Eidesleistung 
die rechte Hand erheben.

(3) Der ehrenamtliche Richter leistet den 
Eid, indem er die Worte spricht: 
„Ich schwöre, die Pflichten eines eh-
renamtlichen Richters getreu dem 
Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland und getreu dem 
Gesetz zu erfüllen, nach bestem  
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der 
Person zu urteilen und nur der Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir 
Gott helfe.“ 
Der Eid kann ohne die Worte „so wahr mir 
Gott helfe“ geleistet werden. Hierüber ist der  
Schwörende vor der Eidesleistung durch den 
Vorsitzenden zu belehren.

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass 
er aus Glaubens- oder Gewissensgründen  
keinen Eid leisten wolle, so spricht er die 
Worte: 
„Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtli-
chen Richters getreu dem Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland und ge-
treu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem  
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der 
Person zu urteilen und nur der Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu dienen.“ 
Das Gelöbnis steht dem Eid gleich.

(5) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, 
dass er als Mitglied einer Religions- oder  
Bekenntnisgemeinschaft eine Beteuerungs-
formel dieser Gemeinschaft verwenden wol-
le, so kann er diese dem Eid oder dem Ge-
löbnis anfügen.

(7) Für ehrenamtliche Richter bei den Ge-
richten der Länder können der Eid und das 
Gelöbnis eine zusätzliche Verpflichtung auf 
die Landesverfassung enthalten.
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(8) Über die Verpflichtung des ehrenamtli-
chen Richters auf sein Amt wird ein Protokoll  
aufgenommen.

(9) Im Übrigen bestimmen sich die Rech-
te und Pflichten der ehrenamtlichen Richter 
nach den für die einzelnen Gerichtszweige 
geltenden Vorschriften.

§ 45a Bezeichnungen der ehrenamtlichen  
Richter

Die ehrenamtlichen Richter in der Straf- 
gerichtsbarkeit führen die Bezeichnung 
„Schöffe“ ... .

W. Kohlhammer GmbH 
Deutscher Gemeindeverlag GmbH 
www.kohlhammer.de

Wahl der Schöffinnen und Schöffen (Bestell.-Nr.: 00/066/8000/90-1) 22050
Bestell-Fax: (0711) 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

Schöffenwahl

6




